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Keine Störenfriede, sondern 
ganz normale Verkehrsteilnehmer
Horst-Peter Albat, Polizeidirektor im Polizeipräsidium München, über die rechtliche 
Einordnung von Radlern, Inline-Skatern und Rollerfahrern
SZ: Was sind Radfahrer, Inline-Skater und Rollerfah-
rer im täglichen Verkehrsgeschehen: normale Teil-
nehmer oder einfach nur Störenfriede?
Albat: Radler, Skater und Rollerfahrer sind aus Sicht
der Polizei ganz normale Verkehrsteilnehmer wie
Pkw-Fahrer und Motorradfahrer auch. Die Polizei teilt
sie nicht in Gruppen ein. Die Bezeichnung Stören-
fried rührt oft vom subjektiven Gefühl anderer Ver-
kehrsteilnehmer her. Die Polizei muss auf alle Fälle
den Versuch unternehmen, ein geordnetes Miteinan-
der aller zu gewährleisten. 
SZ: Wo dürfen sich Radler, Skater und Rollerfahrer
im Straßenverkehr bewegen, wo müssen sie fahren?
Albat: Die Radler dürfen nicht überall fahren, wo sie
wollen. Sie dürfen auf der Fahrbahn unterwegs sein

oder auf markierten Radwegen. Auf alle Fälle dürfen
Radfahrer nicht in Fußgängerzonen oder auf reinen
Gehwegen fahren. Nur Kinder bis acht Jahre müssen
auf dem Gehweg fahren. Kinder zwischen acht und
zehn Jahren wiederum dürfen den Gehweg be-
nutzen. Inliner und Rollerfahrer dagegen müssen
rechtlich wie Fußgänger behandelt werden. Beide
benutzen ein besonderes Fortbewegungsmittel. Sie
müssen die Gehwege benutzen und dürfen ihrem
Hobby nicht auf der Straße nachgehen. Sie dürfen
auch nicht auf markierten Radwegen fahren. 
SZ: Wer haftet bei Schäden oder bei Unfällen?
Albat: Die Sachlage ist einfach: Es haftet der, der den
Unfall verursacht hat. Die Frage ist nur, ob er versi-
chert ist oder nicht. Grundsätzlich halte ich eine pri-
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vate Haftpflichtversicherung für sinnvoll. Denn dann
sind auch die Risiken abgedeckt. 
SZ: Wenn ein Radler betrunken erwischt wird, könn-
te ihm der Führerschein entzogen werden. Gilt das
auch für Skater und Rollerfahrer?
Albat: Grundsätzlich gelten beim Radler andere 
Promillegrenzen als beim Autofahrer. Problematisch
ist es für jemanden, der betrunken mit dem Radl
unterwegs ist und 1,6 Promille Alkohol im Blut hat.
Wird er erwischt, kann die Verwaltungsbehörde –
Kreisverwaltungsreferat oder Landratsamt – seine
charakterliche Eignung zum Führen eines Fahrzeugs,
das ist das Fahrrad nämlich, überprüfen lassen. 
Das kann bis zum Führerscheinentzug gehen. Für
Inline-Skater oder für Rollerfahrer gelten die Pro-
millegrenzen nicht. 
SZ: Wie werden Inliner oder Rollerfahrer verkehrs-
rechtlich eingestuft?
Albat: Beide gelten als besondere Fortbewegungs-
mittel. Es sind keine Fahrzeuge, sonst müssten sie 

ja die Fahrbahn benutzen. Also bleibt nur noch 
der Gehweg. Dort können sie theoretisch so schnell
fahren, wie sie können. Mit einer Einschränkung: 
Sie dürfen keine Fußgänger gefährden. 
SZ: Sind Skater und Rollerfahrer überdurchschnitt-
lich stark an Unfällen beteiligt?
Albat: Nach unseren Erfahrungen ist der Anteil an
Unfällen, an denen Skater oder Rollerfahrer beteiligt
waren, sehr gering. Von allen Unfällen mit Inline-
Skatern oder mit Rollerfahrern werden etwa 50 Pro-
zent der Polizei gemeldet. Die Wahrscheinlichkeit,
dass ein Unfall gemeldet wird, ist umso größer, je
schwerer der Unfall ist. Im vergangenen Jahr sind in
München 22 Unfälle registriert worden, an denen
Inline-Skater beteiligt waren. 16 Unfälle davon wur-
den von Skatern verursacht. Das ist sehr wenig, bei
insgesamt 50 000 Unfällen pro Jahr.
Interview: Rudi Kanamüller / Süddeutsche Zeitung
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